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1 TEXTLICHE FESTSETZUNGEN 

1.1 Formelle Grundlagen 

1.2 Planungsrechtliche Festsetzungen nach dem Baugesetzbuch 

1.2.1 Art der baulichen Nutzung (§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB) 

1.2.1.1 MI-1 und MI-3 (Mischgebiet) 

Allgemein zulässig sind: 

 Wohngebäude, 

 Geschäfts- und Bürogebäude, 

 Einzelhandelsbetriebe, Schank- und Speisewirtschaften 
sowie Betriebe des Beherbergungsgewerbes, 

 sonstige Gewerbebetriebe, 

 Anlagen für Verwaltungen sowie für kirchliche, kulturelle, soziale, gesundheitliche und 
sportliche Zwecke. 

Unzulässig sind: 

 Gartenbaubetriebe, 

 Tankstellen, 

 Vergnügungsstätten im Sinne des § 4a Absatz 3 Nummer 2. 

1.2.1.2 MI-2 (Mischgebiet) 

Allgemein zulässig sind: 

 Wohngebäude, 

 Geschäfts- und Bürogebäude. 

Ausnahmsweise zulässig sind: 

 Einzelhandelsbetriebe, Schank- und Speisewirtschaften 
sowie Betriebe des Beherbergungsgewerbes, 

 sonstige Gewerbebetriebe, 

 Anlagen für Verwaltungen sowie für kirchliche, kulturelle, soziale, gesundheitliche und 
sportliche Zwecke. 

Unzulässig sind: 

 Gartenbaubetriebe, 

 Tankstellen, 

 Vergnügungsstätten im Sinne des § 4a Absatz 3 Nummer 2. 
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1.2.2 Maß der baulichen Nutzung (§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB i.V.m. § 16 ff. BauNVO) 

 Das Maß der baulichen Nutzung gemäß § 16 ff. BauNVO 
ist in den einzelnen Baugebieten jeweils festgesetzt über 

 die Grundflächenzahl GRZ1 (gemäß § 16 Abs. 2 Nr. 1 BauNVO), 

 die Geschossflächenzahl GFZ2 (gemäß § 16 Abs. 2 Nr. 2 BauNVO), 

 die Zahl der Vollgeschosse Z3 (gemäß § 16 Abs. 2 Nr. 3 BauNVO) und 

 die Höhe der baulichen Anlagen H (gemäß § 16 Abs. 2 Nr. 4 i.V.m. § 18 BauNVO). 

 Zulässige Grundfläche ist der errechnete Anteil des Baugrundstücks, der von baulichen 
Anlagen überdeckt werden darf. Bei deren Ermittlung ist die Fläche des Baugrund-
stücks maßgebend, die im Bauland und hinter der im Bebauungsplan festgesetzten 
Straßenbegrenzungslinie liegt. Ist eine Straßenbegrenzungslinie nicht festgesetzt, so ist 
die Fläche des Baugrundstücks maßgebend, die hinter der tatsächlichen Straßengrenze 
liegt. 

 Bei der Ermittlung der Grundfläche sind die Grundflächen von 
* Garagen und Stellplätzen mit ihren Zufahrten, 
* Nebenanlagen im Sinne des § 14 BauNVO und 
* baulichen Anlagen unterhalb der Geländeoberfläche 
mitzurechnen. 
Die zulässige Grundfläche darf durch die Grundflächen dieser Anlagen bis zu 30 % 
überschritten werden; darüber hinaus gehende Überschreitungen können zugelassen 
werden, wenn es sich dabei ausschließlich um bauliche Anlagen unterhalb der Gelän-
deoberfläche handelt. 
Im Einzelfall kann bei Überschreitungen mit geringfügigen Auswirkungen auf die natür-
lichen Funktionen des Bodens von der Einhaltung der sich vorgenannt ergebenden 
Grenzen abgesehen werden, ebenso wenn die Einhaltung der Grenzen zu einer we-
sentlichen Erschwerung der zweckentsprechenden Grundstücksnutzung führen würde. 

 Die Höhe der baulichen Anlagen ist definiert als das senkrecht gemessene höchste 
Maß von der Geländeoberfläche des Marktplatzes bis zum höchsten Punkt des Gebäu-
des. 

  

                                                      
1  Die Grundflächenzahl gibt an, wieviel Quadratmeter Grundfläche je Quadratmeter Grundstücksfläche zulässig sind. 
2  Die Geschossflächenzahl gibt an, wieviel Quadratmeter Geschossfläche je Quadratmeter Grundstücksfläche im Sinne des 

§ 19 Absatz 3 zulässig sind.  
3  Als Vollgeschosse gelten Geschosse, die nach landesrechtlichen Vorschriften Vollgeschosse sind oder auf ihre Zahl ange-

rechnet werden. 
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Baugebiet Grund- 
flächenzahl 

GRZ 

Geschoss- 
flächenzahl 

GFZ 

Zahl der 
Vollgeschosse 

Z 

Höhe der baulichen 
Anlagen 

H 

MI-1 
MI-2 

0,6 1,2 höchstens IV höchstens 15,00 m 

MI-3 0,6 1,8  höchstens V höchstens 20,00 m 

 

 In den Mischgebieten MI-1, MI-2 und MI-3 sind Abweichungen von der Zahl der Voll-
geschosse ausnahmsweise zulässig für untergeordnete Gebäudeteile und Anbauten, 
die weniger als ein Viertel der Gesamtgebäudegrundfläche ausmachen; die maximal 
festgesetzte Höhe der baulichen Anlagen bleibt davon unberührt. 

1.2.3 Überbaubare und nicht überbaubare Grundstücksflächen 
(§ 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB) 

1.2.4 Öffentliche Verkehrsflächen sowie Verkehrsflächen besonderer 
Zweckbestimmung sowie den Anschluss anderer Flächen an die Verkehrsflächen 
(§ 9 Abs. 1 Nr. 11 BauGB) 

1.2.5 Öffentliche Grünfläche: Parkanlage (§ 9 Abs. 1 Nr. 15 BauGB) 

 Innerhalb der Öffentlichen Grünfläche mit der Zweckbestimmung „Parkanlage“ sind 
zulässig: 

 die Anlage von Wegen und Plätzen; 

 die Errichtung von Stellplätzen, die unmittelbar von den umgrenzenden Verkehrsflä-
chen erschlossen sind; 

 die Errichtung von baulichen Anlagen, die einer „Parkanlage“ entsprechen; 

 die notwendige Erschließung von unmittelbar benachbarten Grundstücken, sofern 
über Grundbuch oder Baulast gesichert; 

in einem flächenmäßigen Anteil von maximal vierzig Prozent. 

1.2.6 Grenzen des räumlichen Geltungsbereiches (§ 9 Abs. 7 BauGB) 

Die Grenzen des räumlichen Geltungsbereiches sind durch eine unterbrochene schwarze 
Linie festgelegt. 
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1.3 Örtliche Bauvorschriften nach der Landesbauordnung 

 Weitergehende gestalterische Vorschriften sollen nicht getroffen werden, um keine ge-
genüber dem jetzigen Kriterien des unbeplanten Innenbereiches (nach § 34 BauGB) Be-
schränkungen entstehen zu lassen. 

1.4 Hinweise und Empfehlungen 

 Oberflächenbefestigungen auf den unbebauten Grundstücksflächen sollten mit was-
serdurchlässigen Materialien ausgeführt werden, wenn nicht die besondere Zweckbe-
stimmung der Fläche eine andere Befestigungsart notwendig macht. 

 Für die Abwicklung der Bauarbeiten gilt die DIN 18 920 - Schutz von Bäumen, Pflanzbe-
ständen und Vegetationsflächen bei Baumaßnahmen. Im Bereich von Versorgungsanla-
gen sind Bepflanzungsmaßnahmen im Voraus mit den entsprechenden Trägern abzu-
stimmen. 

 Die Beseitigung von Baumbestand ist lediglich in der Zeit vom 1. Oktober eines Jahres 
bis zum 28. Februar des Folgejahres zulässig. Auf § 39 Abs. 5 BNatSchG wird verwiesen. 
Die Freimachung der Baufelder von Baumbestand darf damit ausschließlich außerhalb 
der Brutsaison erfolgen. 

 Bei allen Bodenarbeiten sind die Vorgaben nach § 202 BauGB in Verbindung mit 
DIN 18 915 und DIN 19 731 sowie die Forderungen des Bodenschutzes (BBodSchG und 
BBodSchV) zu beachten. Demnach ist der Oberboden sorgsam zu behandeln. Zu Beginn 
der Erdarbeiten ist der Oberboden entsprechend DIN 18 915, Blatt 2 abzuschieben und 
fachgerecht in Erdmieten bis zum Wiedereinbau zwischenzulagern. Nach Beendigung 
des jeweiligen Vorhabens sollte der Oberboden wieder zur Andeckung im Bereich von 
Vegetationsflächen verwendet werden. Etwaige Überschussmassen sind einer adäqua-
ten Folgenutzung zuzuführen. 

 Der Generaldirektion Kulturelles Erbe, Direktion Landesarchäologie, Außenstelle Kob-
lenz, liegen in diesem Bereich bisher keine Hinweise auf archäologische Denkmäler vor. 
Allerdings können hier bei Bodeneingriffen bisher unbekannte Bodendenkmäler zu Ta-
ge treten, die vor ihrer Zerstörung durch die Baumaßnahmen fachgerecht archäolo-
gisch untersucht werden müssen. Es wird aber dennoch auf die Anzeige-, Erhaltungs- 
und Ablieferungspflicht (§ 16-21 DSchG) verwiesen, wonach jegliche Eingriffe in den 
Untergrund mit der Direktion Landesarchäologie abgestimmt werden müssen. Es wird 
empfohlen, den Kontakt frühzeitig, mindestens zwei Wochen vor Beginn der Baumaß-
nahmen, mit der Außenstelle Koblenz, Niederberger Höhe 1, unter der Rufnummer 
0261-66753000 herzustellen. 
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2 BEGRÜNDUNG 

2.1 Lage 

2.1.1 Lage im Stadtgebiet 
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2.1.2 Orthofoto (2011) 
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2.1.3 Geltungsbereich des Bebauungsplanes 
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2.2 Planung 

2.2.1 Ziel und Zweck der Planung 

Der Marktplatz in Niederlahnstein kann durchaus - nicht nur wegen seiner unmittelbaren 
Nähe zur St. Barbara Kirche - als Mittelpunkt des Stadtteiles bezeichnet werden. Planun-
gen für seine Neugestaltung lassen sich zumindest bis Anfang der Neunzigerjahre zurück-
verfolgen, als er in das förmlich festsetzte Sanierungsgebiet des Stadtteiles aufgenommen 
wurde. In der damals erstellten Rahmenplanung war er kleinmaßstäblich gestaltet und zur 
Aufnahme eines Wochenmarktes vorgesehen worden. Der Randbereich sollte durch eine 
neue, hochwertige Wohn- und Geschäftsbebauung gefüllt werden. 

Darüber hinaus war gewünscht, ausreichende Parkflächen vorzuhalten, unter anderem 
auch für den Fall mehr oder weniger regelmäßig auftretender Hochwasser-Ereignisse. 
Nicht zuletzt dient der Marktplatz auch einzelnen, wenngleich seltenen, so doch regelmä-
ßig wiederkehrenden Ereignissen wie Kirmes, Karneval oder Feuerwehrfesten, so dass eine 
intensive bauliche Nutzung der Freiflächen bisher nicht möglich war. 

Die geplante Entlastungsstraße brachte die Option der sogenannten „Rampe Flürchen“ 
mit sich, eine unmittelbar rechtwinklige Anbindung zur parallel der Bahn laufenden neuen 
Straße. Auf diese Weise war gedacht, dass trotz der neuen „Umgehung“ des Innenberei-
ches erstmalig eine wirklich direkte und attraktive Anbindung der Innenstadt von Nieder-
lahnstein auf den Marktplatz geführt werden könnte. Dieser sollte damit auch der Auf-
nahme notwendiger Parkflächen für Innenstadtbesucher dienen und so zur Belebung bei-
tragen. 

Die Frage nach neuen Nutzungen tat sich allerdings erst auf, als mit der beabsichtigten 
Verlagerung der Feuerwache Nord auf das Gelände des ehemaligen Verpflegungsamtes 
an der Didierstraße tatsächlich die Möglichkeit ergab, auf die Freiflächen des Parkplatzes 
und die umgebende wenig attraktive Randbebauung der Feuerwache zu verzichten. 

In den Folgejahren gab es verschiedene Überlegungen, den Marktplatz zu gestalten. Fest-
gehalten wurde der Beschluss des Stadtrates in der Sitzung am 24. September 2007: „Der 
Stadtrat befürwortet grundsätzlich, dass mit einer Planung für eine Neuentwicklung des 
Marktplatzes Niederlahnstein begonnen wird, damit nach Wegzug der Feuerwehr (Wache 
Nord) bereits ein durchführbares Konzept vorliegt und die Neugestaltung bzw. Neuent-
wicklung in diesem Bereich nahtlos erfolgen kann.“ 

Der Fokus neuer Ideen richtete sich zunächst auf das Ansiedeln neuer Wohnformen, bei-
spielsweise für behinderte Menschen, Senioren oder das sogenannte Generationen über-
greifendes Wohnen. Verschiedene Planer und Investoren haben sich daraufhin für die Im-
mobilien interessiert und Entwürfe für eine zum Teil sehr intensive Neubebauung auf dem 
gesamten Platz vorgeschlagen. 

In den Gremien wurde überlegt, ob und inwieweit hier Vorgaben gemacht werden können, 
um den Rahmen für neue Nutzungen zu bestimmen, ohne zu einschneidend für kreative 
Planungen neuer Investoren zu sein. 
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Damit soll auch gewährleistet werden, dass die Planungshoheit der Stadt Lahnstein nicht 
nur über Art und Maß der baulichen Nutzung ausgeübt wird, sondern auch auf gestal-
tende Elemente ausgedehnt werden kann, die über § 34 des Baugesetzbuches nicht zu re-
geln wären. Hiernach sind Vorhaben allein dann zulässig, wenn sie sich nach Art und Maß 
der baulichen Nutzung, der Bauweise und der Grundstücksfläche, die überbaut werden 
soll, in die Eigenart der näheren Umgebung einfügen. 

Darüber hinaus ist auch beabsichtigt, im Bebauungsplan auch städtebauliche Kenngrößen 
wie Grundflächenzahl und Geschossflächenzahl einzuführen, ebenso die räumliche Vor-
gabe, welche Flächen freizuhalten sind und welche Nutzungen auf ihnen vorgesehen sind. 

Die rechtlichen Voraussetzungen ließen gemäß § 34 BauGB im sogenannten „unbeplanten 
Innenbereich“ eine Vielzahl von Nutzungen zu, soweit sie das Kriterium des „Einfügens“ er-
füllten. Hierüber wäre in jedem Einzelfall zu entscheiden, während eine konzeptionelle, 
ganzheitliche Betrachtung damit nicht zu gewährleisten ist. 

Zusammengefasst liegt der Grundgedanke des Aufstellungsbeschlusses darin, die beste-
henden und anstehenden Nutzungen im Bereich des Marktplatzes Niederlahnstein regeln 
zu wollen. 

Zur Sicherstellung der geordneten städtebaulichen Entwicklung haben die Gemeinden ge-
mäß § 1 Abs. 3 BauGB Bauleitpläne aufzustellen. Bauleitpläne sollen darüber hinaus dazu 
beitragen, die allgemeinen Anforderungen an gesunde Wohn- und Arbeitsverhältnisse zu 
beachten, die Gestaltung des Ortsbildes zu wahren, die Belange des Umweltschutzes und 
der Landschaftspflege zu berücksichtigen und nicht zuletzt auch die Belange der Wirt-
schaft und ihrer mittelständigen Struktur zu sichern. 

Nach dem am 12. November 1999 in Kraft getretenen Flächennutzungsplan der Stadt 
Lahnstein soll der Bebauungsplan ein Mischgebiet (gemäß § 6 BauNVO) entsprechend den 
dort dargestellten Bauflächen entwickeln. Dabei wird dieses nach dem Bestand entlang 
der umgebenden Straßen differenziert: die Nutzungen für die gewerblich geprägte Bahn-
hofstraße (Mischgebiet MI-1) unterscheiden sich von denen entlang der Johann-Baptist-
Ludwig-Straße (Mischgebiet MI-2); das Maß der Nutzung ist in beiden Bereichen allerdings 
gleich. 

Für das neu zu bebauende Gebiet werden im Mischgebiet MI-3 sowohl Art als auch Maß 
der baulichen Nutzung in einem Umfang festgesetzt, wie es der Stadtrat in seinen Bera-
tungen beschlossen hat. Der Kern des Karrees kann somit höher und verdichteter entwi-
ckelt werden. 

Die Möglichkeit, weiter(gehend)e Festsetzungen zu treffen, bleibt im Aufstellungsverfah-
ren nach Auswertung der Stellungnahmen aus den Beteiligungsverfahren unbenommen. 
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2.2.2 Erläuterung ausgewählter Festsetzungen 

2.3 Verfahren 

Das Verfahren zur Aufstellung des Bebauungsplanes wird mit den üblichen Verfahrens-
schritten (Öffentlichkeits- und Behördenbeteiligung) anhand der entsprechenden Be-
schlüsse des Stadtrates durchgeführt. 

Die Aufstellung des Bebauungsplanes wird im beschleunigten Verfahren nach 
§ 13a BauGB (Bebauungspläne der Innenentwicklung) durchgeführt, wonach gemäß Ab-
satz 2 die Vorschriften des vereinfachten Verfahrens nach § 13 Abs. 2 und 3 Satz 1 gelten, 
d.h. von der Umweltprüfung nach § 2 Absatz 4 BauGB, von dem Umweltbericht nach 
§ 2a BauGB und von der Angabe nach § 3 Absatz 2 Satz 2 BauGB, welche Arten umweltbe-
zogener Informationen verfügbar sind, abgesehen werden kann. Hierauf wurde gemäß 
§ 13a Abs. 3 Satz 1 Nr. 1 hingewiesen. Von den in diesem Zusammenhang gegebenen 
Möglichkeiten, von der frühzeitigen Unterrichtung und Erörterung abzusehen, wird kein 
Gebrauch gemacht. 

2.3.1 Aufstellungsbeschluss 

Der Stadtrat der Stadt Lahnstein hat in öffentlicher Sitzung am 26. November 2012 gemäß 
§ 1 Abs. 3 in Verbindung mit § 2 Abs. 1 BauGB (Baugesetzbuch) den Beschluss gefasst, ein 
Verfahren zur Aufstellung eines Bebauungsplanes für den Bereich des Marktplatzes in 
Niederlahnstein einzuleiten, weil es für die dortige städtebauliche Entwicklung und Ord-
nung erforderlich ist. 

Das Plangebiet umfasst die Flächen, die von der Johann-Baptist-Ludwig-Straße im Norden, 
der Bahnhofstraße im Osten sowie den Straßen Im Flürchen und Markplatz im Westen und 
Süden umschlossenen werden. 

Für die Namensgebung des Bebauungsplanes wurde die Bezeichnung „Marktplatz Nie-
derlahnstein“ unter der Nummer 44 gewählt. 

Der Aufstellungsbeschluss wurde im Rhein-Lahn-Kurier Nr. 49 am 7. Dezember 2012 be-
kannt gemacht. 

2.3.2 Beteiligung der Behörden 

Die Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange, deren Aufgabenbereich durch die 
Planung berührt werden kann, waren gemäß § 4 Abs. 1 Satz 1 BauGB mit Schreiben vom 
4. Dezember 2012 um Abgabe einer Stellungnahme zur Planung gebeten worden. 

Mit Fristsetzung von einem Monat waren die Behörden aufgefordert worden, auch Auf-
schluss über beabsichtigte und bereits eingeleitete Planungen und sonstige Maßnahmen 
zu geben, die für die städtebauliche Entwicklung und Ordnung des Gebietes bedeutsam 
sein können. 
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Es wurde darauf hingewiesen, dass bei nicht fristgemäßer Äußerung davon ausgegangen 
wird, dass die von den Trägern wahrzunehmenden öffentlichen Belange nicht berührt wer-
den. 

Keine Stellungnahmen wurden abgegeben von: 

 Energieversorgung Mittelrhein, Lahnstein; 

 Industrie- und Handelskammer, Koblenz; 

 Struktur- und Genehmigungsdirektion Nord, Regionalstelle Gewerbeaufsicht; 

 Vermessungs- und Katasteramt Westerwald-Taunus, Westerburg. 

Fristgemäße Stellungnahmen ohne abwägungsrelevante Inhalte wurden vorgebracht von: 

 Generaldirektion Kulturelles Erbe, Direktion Landesarchäologie, Koblenz - mit Schrei-
ben vom 11. Dezember 2012, eingegangen am 13. Dezember 2012; 

 Generaldirektion Kulturelles Erbe, Direktion Landesdenkmalpflege, Mainz - mit 
Schreiben vom 14. Dezember 2012, eingegangen am 17. Dezember 2012; 

 Handwerkskammer Koblenz, Koblenz - mit Schreiben vom 17. Dezember 2015, ein-
gegangen per Email am 17. Dezember 2012; 

 Kreisverwaltung, des Rhein-Lahn-Kreises, Bad Ems - mit Email vom 9. Januar 2013, 
eingegangen am 9. Januar 2013; 

 Landesbetrieb Liegenschafts- und Baubetreuung, Niederlassung Diez - mit Schreiben 
vom 19. Dezember 2012, eingegangen am 21. Dezember 2012; 

 Landesbetrieb Mobilität Rheinland-Pfalz, Diez - mit Schreiben vom 3. Januar 2013, 
eingegangen am 8. Januar 2013; 

 Projektgruppe Welterbe Oberes Mittelrheintal, Koblenz - mit Schreiben vom 
18. Dezember 2012, eingegangen am 27. Dezember 2012; 

 Syna GmbH, Lahnstein - mit E-Mail vom 11. Dezember 2012, eingegangen am 
11. Dezember 2012; 

 Wehrbereichsverwaltung West, Außenstelle Wiesbaden, mit Schreiben vom 
11. Dezember 2012, eingegangen am 13. Dezember 2012. 

Eingegangene Stellungnahmen mit abwägungsrelevantem Inhalt sind im Abschnitt 2.4.1.1 
ab Seite 14 gelistet. Spätere Stellungnahmen waren nicht zu verzeichnen. 

2.3.3 Beteiligung der Öffentlichkeit 

Die im Verfahren zur Aufstellung des Bebauungsplanes vorgesehene Beteiligung der Öf-
fentlichkeit gemäß § 3 Abs. 1 BauGB fand in der Zeit vom 30. Mai 2016 bis 3. Juni 2016 
statt. Hierzu war im Rhein-Lahn-Kurier Nr. 20 vom 20. Mai 2016 als auch wiederholend ei-
ne Woche später am 27. Mai 2016 eine entsprechende Bekanntmachung erfolgt. 

2.3.4 Erste Abwägung 

Nach Ablauf der Beteiligungsfristen erfolgt die Prüfung der im Verfahren nach § 3 Abs. 1 
sowie § 4 Abs. 1 BauGB fristgemäß abgegebenen Stellungnahmen und die Beschlussfas-
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sung über die gerechte Abwägung der öffentlichen und privaten Belange gegeneinander 
und untereinander gemäß § 1 Abs. 7 BauGB. 

Behandelt und geprüft werden alle Stellungnahmen die fristgerecht bis zum Ende des letz-
ten Tages der Auslegungszeit - Freitag, den 3. Juni 2016 - eingegangen waren; sie tragen 
daher spätestens den Posteingangsstempel vom Montag, den 6. Juni 2016. Die unmittel-
bar anschließend vorgenommene Nummerierung erfolgte in alphabetischer Reihenfolge. 

Das Ergebnis der Abwägung wird den Einwendern mitgeteilt. 

2.4 Abwägungsrelevante Eingaben 

2.4.1 Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange 

2.4.1.1 Beteiligungsverfahren nach § 4 Abs. 1 BauGB 

Nachfolgende Eingaben wurden im Rahmen der Beteiligung der Behörden getätigt: 

2.4.1.1.1 Katholische Kirchengemeinde St. Barbara Lahnstein, Vorsitzender des Verwaltungsrates - 
mit Schreiben vom 3. Januar 2013, eingegangen am 7. Januar 2013 

Wir weisen darauf hin, dass der Marktplatz Niederlahnstein für die Kirchengemeinde von erhebli-
cher Bedeutung ist. Der Marktplatz ist der einzige nennenswerte Parkraum für Gottesdienstbesucher 
vor allem an Sonn- und Feiertagen. Das gilt auch für Gottesdienste der Schulen. Eine Nutzungsände-
rung des Marktplatzes oder eine Reduzierung der Parkflächen hätten erhebliche Auswirkungen auf die 
Parkraumsituation in Niederlahnstein. 

2.4.1.1.2 Landesamt für Geologie und Bergbau, Mainz - mit Schreiben vom 20. Dezember 2012, 
eingegangen per Fax am 20. Dezember 2012 

Die Prüfung der hier vorliegenden Unterlagen ergab, dass das ausgewiesene Plangebiet von dem 
auf Blei und Kupfer verliehenen Bergwerksfeld „Vertrauen II“ überdeckt wird. Das Bergrecht für dieses 
Bergwerksfeld wird von der Firma Umicore Mining Heritage GmbH & Co. KG, Hanau, aufrecht erhalten. 
Über tatsächlich erfolgten Abbau in diesem Bergwerksfeld liegen uns keine Informationen oder Hin-
weise vor. In dem in Rede stehenden Gebiet erfolgt kein aktueller Bergbau unter Bergaufsicht. 

Da wir keine Kenntnis über eventuelle Planungen der Eigentümerin in Bezug auf das aufrecht er-
haltene Bergrecht haben, empfehlen wir Ihnen, sich mit der Firma Umicore Mining Heritage GmbH & 
Co. KG in Verbindung zu setzen. 

* Boden und Baugrund: 
- allgemein: Keine Einwände. 
- mineralische Rohstoffe: keine Einwände 
- Radonprognose: In dem Plangebiet liegen dem Landesamt für Geologie und Bergbau zurzeit keine 

Informationen über das Radonpotenzial vor. 

2.4.1.1.3 Struktur- und Genehmigungsdirektion Nord, Regionalstelle Wasserwirtschaft, 
Abfallwirtschaft, Bodenschutz, Montabaur - mit Schreiben vom 12. Dezember 2012, 
eingegangen am 13. Dezember 2012 

Der Planbereich liegt jedoch teilweise innerhalb des festgesetzten Überschwemmungsgebietes des 
Rheins. Betroffen ist hiervon die Straße Im Flürchen, die vollständig innerhalb des Überschwem-
mungsgebietes liegt. Die Grenzen des Überschwemmungsgebietes sind in die Planzeichnung einzutra-
gen. Bei der Detailplanung ist darauf zu achten, dass innerhalb des Überschwemmungsgebietes keine 
Veränderungen vorgenommen werden, die sich nachteilig auf die Hochwasserrückhaltung und den 
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Hochwasserabfluss auswirken. Darüber hinaus ist zu berücksichtigten, dass auch bei einem extremen 
Hochwasserereignis (bei Überflutung der Straße Im Flürchen) die Zuwegung zu dem Planbereich ge-
währleistet sein muss. 

Insgesamt liegt der Marktplatz Niederlahnstein innerhalb des sogenannten nachrichtlichen Über-
schwemmungsgebiets und ist damit bei einem Hochwasserereignis oberhalb „HQ 100“ überflutungs-
gefährdet. Dieser Hinweise sollte in den Bebauungsplan mit aufgenommen werden. 

2.4.2 Beteiligung der Öffentlichkeit 

2.4.2.1 Beteiligungsverfahren nach § 3 Abs. 1 BauGB 

Nachfolgende Eingaben wurden im Rahmen der Beteiligung der Öffentlichkeit getätigt: 
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2.4.2.1.1 Armin Breitbach, Bahnhofstraße 15 - mit Schreiben vom 3. Juni 2015, eingegangen am 
6. Juni 2016 
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2.4.2.1.2 G. Eschelbach, Im Kuttert 7, Filsen - mit Schreiben vom 2. Juni 2015, eingegangen am 
6. Juni 2016 
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2.4.2.1.3 Haus- und Wohnungseigentümergemeinschaft Johann-Baptist Ludwig-Straße 1 - mit 
Schreiben vom 1. Juni 2015, eingegangen am 3. Juni 2016 
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2.4.2.1.4 Hauseigentümer Johann-Baptist Ludwig-Straße 16, 18a und 18 - mit Mail vom 3. Juni 2016 
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2.4.2.1.5 Katholisches Pfarramt St. Martin - mit Schreiben vom 31. Mai 2016, eingegangen am 
2. Juni 2016 
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